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S a t z u n g 
 

der Gemeinde Stipsdorf 
über die Erhebung von Gebühren für die zentrale Abwasserbeseitigung 

(Abwassergebührensatzung) 
 

in der Fassung der II. Nachtragssatzung 
 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein und der §§ 1, 2 und 6 des 
Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein sowie § 14 der Abwassersat-
zung der Gemeinde Stipsdorf wird nach Beschlussfassung vom 27.04.2017 durch die Ge-
meindevertretung folgende Satzung erlassen: 
 
 
 

I. Abschnitt 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Die Gemeinde betreibt die Abwasserbeseitigung nach Maßgabe der Satzung über die 

Abwasserbeseitigung der Gemeinde Stipsdorf (Abwassersatzung) vom 18.02.1982 als ei-
ne selbständige öffentliche Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung.  

 
(2) Die Gemeinde erhebt nach Maßgabe dieser Satzung Benutzungsgebühren für die Inan-

spruchnahme der zentralen öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen (Abwassergebüh-
ren). 
 
 

II. Abschnitt 
Abwassergebühr 

 
§ 2 

Grundsatz 
 

Für die Inanspruchnahme der zentralen öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen und für 
die nach § 9 Abwasserabgabengesetz zu entrichtende Abwasserabgabe werden Abwasser-
gebühren für die Grundstücke erhoben, die an diese öffentlichen Abwasserbeseitigungsanla-
gen angeschlossen sind oder in diese entwässern. 
 
Die Gebühr gliedert sich in Grundgebühren und Zusatzgebühren. 

 
 

§ 3 
Gebührenmaßstab und Gebührensatz  

 
(1) Die Zusatzgebühr wird nach der Abwassermenge bemessen, die in die öffentliche Ab-

wasserbeseitigungsanlage gelangt. Berechnungseinheit für die Gebühr ist 1 cbm Abwas-
ser. 

 
(2) Als in die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage gelangt gelten 
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a) die dem Grundstück aus öffentlichen oder privaten Wasserversorgungsanlagen 

zugeführte und durch Wasserzähler ermittelte Wassermenge. 
 

b) die auf dem Grundstück gewonnene und dem Grundstück sonst zugeführte Was-
sermenge, 
 

c) die tatsächlich eingeleitete Abwassermenge bei Bestehen einer Abwassermess-
einrichtung. 

 
(3) Hat ein Wasserzähler oder eine Abwassermesseinrichtung nicht richtig oder überhaupt 

nicht angezeigt, so wird die Wasser- bzw. Abwassermenge von der Gemeinde unter Zu-
grundelegung des Verbrauchs bzw. der Einleitungsmenge des vorangegangenen Ab-
rechnungszeitraumes und unter Berücksichtigung der begründeten Angaben des Gebüh-
renpflichtigen geschätzt. 

 
(4) Die Wassermenge nach Abs. 2 Buchstabe b) hat der Gebührenpflichtige der Gemeinde 

für den abgelaufenen Abrechnungszeitraum innerhalb der folgenden zwei Monate anzu-
zeigen. Sie sind durch Wasserzähler nachzuweisen, die der Gebührenpflichtige auf seine 
Kosten einbauen muss. Die Wasserzähler müssen den Bestimmungen des Eichgesetzes 
entsprechen. Wenn die Gemeinde auf solche Messeinrichtungen verzichtet, kann sie als 
Nachweis über die Wassermengen prüfbare Unterlagen verlangen. Sie ist berechtigt, die 
Wassermengen zu schätzen, wenn diese auf andere Weise nicht ermittelt werden kön-
nen. 

 
(5) Wassermengen, die nachweislich nicht in die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage 

gelangt sind, werden auf Antrag abgesetzt. Der Antrag ist nach Ablauf des Kalenderjah-
res innerhalb von zwei Monaten bei der Gemeinde einzureichen. Für den Nachweis gilt 
Abs. 4 Sätze 2 bis 4 sinngemäß. Die Gemeinde kann nach Anhörung des Antragstellers 
auf dessen Kosten Gutachten anfordern. Zuviel erhobene Gebühren sind zu verrechnen 
oder zu erstatten. 
 
Sofern bei landwirtschaftlichen Betrieben der Nachweis nicht durch Wassermesser erfol-
gen kann, wird der Gebührenberechnung mindestens eine Abwassermenge von 50 m³ 
pro Jahr je Person zugrunde gelegt. Maßgebend für die Berechnung ist die in dem Jahr 
durchschnittlich mit Wasser zu versorgende Personenzahl. 

 
(6) Die Zusatzgebühr beträgt je Kubikmeter Abwasser 2,90 €. 

 
(7) Die Grundgebühr beträgt je Hausanschluss 9,00 € monatlich. 
 
 

§ 4 
Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer des Grundstücks, bei Wohnungs- und Teileigentum 

der Wohnungs- oder Teileigentümer. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, 
ist der Erbbauberechtigte anstelle des Eigentümers gebührenpflichtig. Die Wohnungs- 
und Teileigentümer einer Eigentümergemeinschaft sind Gesamtschuldner der auf ihr ge-
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meinschaftliches Grundstück entfallenden Gebühren. Miteigentümer oder mehrere aus 
dem gleichen Grund dinglich Berechtigte sind Gesamtschuldner. 

 
(2) Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf den 

Übergang folgenden Monats auf den neuen Pflichtigen bzw. die neuen Pflichtigen über. 
Wenn der bisherige Gebührenpflichtige die Mitteilung über den Wechsel (§ 7) versäumt, 
so haftet er bzw. sie für die Gebühren, die auf den Zeitraum bis zum Eingang der Mittei-
lung bei der Gemeinde entstanden sind, neben dem bzw. der neuen Gebührenpflichti-
gen. 

 
 

§ 5 
Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht 

 
Die Gebührenpflicht entsteht, sobald das Grundstück an die zentrale öffentliche Abwasser-
beseitigungsanlage angeschlossen ist und/oder der zentralen öffentlichen Abwasserbeseiti-
gungsanlage von dem Grundstück Abwasser zugeführt wird. Sie erlischt, sobald der Grund-

stücksanschluss beseitigt wird oder die Zuführung von Abwasser endet. 
 
 

§ 5a 
Öffentliche Last 

 
Die vorstehende Abwassergebühr ruht auf Grundlage des § 6 Abs. 7 Kommunalabgabenge-
setz Schleswig-Holstein als öffentliche Last auf dem Grundstück. 
 
 

§ 6 
Erhebungszeitraum 

(Heranziehung und Fälligkeit) 
 
(1) Die Heranziehung zu Gebühren erfolgt durch schriftlichen Bescheid, der mit einem Be-

scheid über andere Abgaben verbunden werden kann. 
 
(2) Die Gebühr wird nach der Menge des dem Grundstück im vergangenen Abrechnungs-

zeitraum zugeführten Abwassers vorläufig berechnet. Der vergangene Abrechnungszeit-
raum wird gleichzeitig endgültig abgerechnet. Bestand im vergangenen Abrechnungszeit-
raum noch keine Gebührenpflicht oder hat sich der Benutzungsumfang seitdem wesent-
lich geändert, wird die zugrunde zulegende Abwassermenge geschätzt. Bei Beendigung 
der Gebührenpflicht oder bei einem Wechsel des Gebührenpflichtigen wird unverzüglich 
die zugeführte Abwassermenge ermittelt und abgerechnet. Abrechnungszeitraum ist das 
Kalenderjahr. 

 
(3) Die Gebühr wird in Vierteljahresbeträgen jeweils am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. 

fällig. Die durch bisherigen Bescheid festgesetzten Vierteljahresbeträge sind innerhalb 
des nächsten Jahres zu den angegebenen Zeitpunkten so lange zu zahlen, wie der neue 
Bescheid noch nicht erteilt worden ist. 

 
(4) Bei der Neuveranlagung ist die Gebühr für verstrichene Fälligkeitszeitpunkte innerhalb 

von 14 Tagen nach Bekanntgabe des Bescheides in einer Summe zu zahlen. Nach Be-
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endigung der Gebührenpflicht endgültig festgestellte Abrechnungsbeträge sind innerhalb 
von 14 Tagen nach Bekanntgabe des Bescheides auszugleichen. Dasselbe gilt für die 
Abrechnung von Schätzungen. 

 
 

III. Abschnitt 
Schlussbestimmungen 

 
§ 7 

Auskunfts-, Anzeige- und Duldungspflicht 
 

 
Die Abgabenpflichtigen haben der Gemeinde jede Auskunft zu erteilen, die für die Festset-
zung und Erhebung der Abgaben nach dieser Satzung erforderlich ist. Jeder Wechsel der 
Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der Gemeinde sowohl vom Veräußerer als auch vom 
Erwerber innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen.  
 
Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Berechnung der Abgaben beeinflus-
sen (z.B. grundstückseigene Brunnen, Wasserzuführungen, Wasser- oder Abwassermess-
vorrichtungen), so hat der Abgabenpflichtige dies unverzüglich der Gemeinde schriftlich an-
zuzeigen; dieselbe Verpflichtung besteht für ihn, wenn solche Anlagen neu geschaffen, ge-
ändert oder beseitigt werden. Beauftragte der Gemeinde dürfen nach Maßgabe der Abga-
benordnung Grundstücke betreten, um Bemessungsgrundlagen für die Abgabenerhebung 
festzustellen oder zu überprüfen; die Abgabenpflichtigen haben dies zu ermöglichen. 
 
 

§ 8 
Datenverarbeitung 

 
(1) Zur Ermittlung der Abgabenpflichtigen und zur Festsetzung der Abgaben im Rahmen der 

Veranlagung nach dieser Satzung ist die Verwendung der erforderlichen personenbezo-
genen und grundstücksbezogenen Daten, die aus der Prüfung des gemeindlichen Vor-
kaufsrechts nach §§ 24 bis 28 BauGB und § 3 WoBauErlG der Gemeinde bekannt ge-
worden sind, sowie aus dem Grundbuchamt, den Unterlagen der unteren Bauaufsichts-
behörde und des Katasteramtes durch die Gemeinde zulässig. Die Gemeinde darf sich 
diese Daten von den genannten Ämtern und Behörden übermitteln lassen und zum Zwe-
cke der Abgabenerhebung nach dieser Satzung weiterverarbeiten. 
 

 
(2) Soweit die Gemeinde die öffentliche Wasserversorgung selbst betreibt, ist sie berechtigt, 

die im Zusammenhang mit der Wasserversorgung angefallenen und anfallenden perso-
nenbezogenen und grundstücksbezogenen Daten und Wasserverbrauchsdaten für Zwe-
cke der Abgabenerhebung nach dieser Satzung zu verwenden und weiterzuverarbeiten. 
 

(3) Soweit die Gemeinde sich bei der öffentlichen Wasserversorgung eines Dritten bedient 
oder in der Gemeinde die öffentliche Wasserversorgung durch einen Dritten erfolgt, ist 
die Gemeinde berechtigt, sich die zur Feststellung der Abgabenpflichtigen und zur Fest-
setzung der Abgaben nach dieser Satzung erforderlichen personenbezogenen und 
grundstücksbezogenen Daten und Wasserverbrauchsdaten von diesen Dritten mitteilen 
zu lassen und diese Daten zum Zwecke der Abgabenerhebung nach dieser Satzung wei-
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terzuverarbeiten. 
 

(4) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Abgabenpflichtigen und 
von nach den Absätzen 1 bis 3 anfallenden Daten ein Verzeichnis der Abgabenpflichti-
gen mit den für die Abgabenerhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu füh-
ren und diese Daten zum Zwecke der Abgabenerhebung nach dieser Satzung zu ver-
wenden und weiterzuverarbeiten. 
 

 
§ 9 

Ordnungswidrigkeiten 
 

Zuwiderhandlungen gegen Pflichten nach § 3 Abs. 4 und §   7 der Satzung sind Ordnungs-
widrigkeiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes. 
 
 

§ 10 
Inkrafttreten 

 
(1) Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die zentrale 

Abwasserbeseitigung in der Gemeinde Stipsdorf vom 01.05.1997 außer Kraft. 
 

(3) Die I. Nachtragssatzung ist nach Bekanntgabe zum 01.01.2019 in Kraft getreten. 
 
(4) Die II. Nachtragssatzung ist nach Bekanntgabe zum 01.01.2021 in Kraft getreten.  
 
 

 
Stipsdorf, 15.10.2020 
 
gez. Stefan Kresse 
Bürgermeister 

 
 


